
Antrag HEV-Mietkautionsversicherung 
Versicherungsträger: «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Zürich

Policenangaben

 Neuantrag	  Wohnungswechsel ersetzt Police Nr.: .

Gewünschter Beginn: 	 		   Ablösung Bargelddepot

Prämienfälligkeit: 01.01.	 Vertragsdauer: 3 ganze Jahre	 Ablauf: 31.12.	

Zahlungsweise: jährlich

Mieter(in) = Versicherungsnehmer(in)/Antragsteller(in) 

 Herr	   Frau	  		  Sprache	 	  D	 	  F	 	  I

Name, Vorname:

Geburtsdatum: 	 Beruf: 		                                           Nationalität:

Aktuelle Wohnadresse:

 

Weiter im Mietvertrag aufgeführte Personen/Mieter 2*

 Herr	   Frau

Name, Vorname:

Geburtsdatum: 	 Beruf: 		                                           Nationalität:

*Solidarische Haftung für Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag

Objekt der HEV-Mietkautionsversicherung

Adresse:

PLZ, Ortschaft:

Vermieter

Vermieter:

Adresse:

Telefonnummer:

E-Mail:

Verwaltung

Verwaltung:

Adresse:

Telefonnummer:

E-Mail:

Zuständige Person:

Mietzinssicherheit

Monatlicher Mietzins CHF:

Höhe der Mietkaution CHF:

Antragsfragen

Sind zur Zeit gegen Sie oder anderen am Mietvertrag beteiligten Personen Betreibungen offen?

 Nein	   Ja

Grund:

 Bitte legen Sie dem Antrag folgende Unterlagen bei: Kopie Mietvertrag

Telefon:



Prämienberechnung

Ich habe eine Privathaftversicherung, welche Mieterschäden deckt:	  	   Ja               	 	  Nein

Basisprämie in CHF mit bzw. ohne Privathaftversicherung:				   60.00		  110.00
					     +	 + 

	 Mietkaution 	  	 x 4% =		  bitte berechnen
			   vers. Summe	

					     =	 =	

	 Total Jahresprämie CHF				    und eintragen

	 (in dieser Prämie sind 5% eidg. Stempelabgaben mitberücksichtigt)

Hinweise zur Prämienberechnung und Prämienzahlung

Wie berechnet sich die zu bezahlende Prämie?
Die ausgewiesene Prämien beruhen auf Ihren im Antrag aufgenommenen Angaben und beziehen sich auf eine Versicherungsperiode von einem 
vollen Jahr. Die zu bezahlende Prämie wird aufgrund des festgesetzten Versicherungsbeginns und der Prämienfälligkeit anteilsmässig erhoben.

Was gilt für die Prämienzahlung?
Mit der Bezahlung der ersten Prämie beginnt der Versicherungsschutz. Die Folgeprämien sind auf Beginn der neuen Versicherungsperiode fällig.

Gültige Allgemeine Versicherungsbedingungen

HEV-Mietkautionsversicherung Ausgabe 08.2007

Zusatzangaben (sofern nicht mit den Angaben des Versicherungsnehmers identisch)

 Prämienzahlstelle 	  Korrespondenzadresse

 Herr	   Frau

Name, Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ortschaft:

Schlusserklärung und Unterschrift

Der Versicherungsnehmer erklärt, die in diesem Dokument enthaltenen Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet zu haben. Weiter bestätigt er die 
Richtigkeit der darin festgehaltenen Gefahrstatsachen. Er verpflichtet sich, Änderungen die vor Beginn des definitiven Versicherungsschutzes eintreten, Zurich zu 
melden. Er bleibt 14 Tage an diesen Antrag gebunden und verpflichtet sich zur Entgegennahme der antragsgemäss ausgefertigten Police sowie zur Zahlung der 
Prämie. Er bestätigt, die gesetzlichen Informationen (Art. 3 VVG) sowie die massgebenden Versicherungsbedingungen erhalten zu haben. Der Versicherungsneh-
mer ermächtigt Zurich, Daten zu bearbeiten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung ergeben. Diese Ermächtigung umfasst insbesondere 
die physische oder elektronische Datenaufbewahrung, die Verwendung der Daten für die Bestimmungen der Prämie, für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung 
von Versicherungsfällen, für statistische Auswertungen sowie für Marketingzwecke. Zurich kann im erforderlichen Umfang Daten an die an der Vertragsabwicklung 
beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, sowie an in- und ausländische Gesellschaften der Zurich Financial Services (ZFS) 
zur Bearbeitung weiterleiten. 
Sofern ein Makler oder Vermittler für den Versicherungsnehmer handelt, ist Zurich ermächtigt, diesem Kundendaten – wie zum Beispiel Daten über Vertragsabwick-
lungen, Inkasso und Versicherungsfälle – bekannt zu geben. Ferner wird Zurich ermächtigt, bei Amtsstellen und weiteren Dritten sachdienliche Auskünfte, insbe-
sondere über den Schadenverlauf, einzuholen. Zurich hat das Recht, sich bei Behörden und Informationsdiensten Informationen in Bezug auf das Zahlungsverhalten 
einzuholen. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, bei Zurich über die Bearbeitung der 
sie betreffenden Daten die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte zu verlangen. 

		  Unterschrift
Ort:  	  Datum:  	 Versicherungsnehmer:  	

*Vermieter/Verwaltung (Stempel): 

*���Der Vermieter/die Verwaltung bestätigt, die Bedingungen zur Mietkautionsbürgschaft erhalten zu haben und damit einverstanden zu sein.

Bemerkungen

 

HEV/Interne Vermerke

Vermittelt durch SWISSCLICK

VTG Code: 	 P    C    VST    C 
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Unterschrift Mieter 2:

Antrag senden an:

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft 
Regionalsitz Zentral- und Nordwestschweiz 
Mietkaution, Postfach 5141, 6002 Luzern 
Fax-Nr. 044 623 15 50 
E-Mail: HEV-Mietkautionsversicherung@zurich.ch


